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Düsseldorf, 06.11.2015 S9.Jahrgang Beilage zu Nr. 45115

Sanierungs' und Abwicklungsgesetz (SAG)

Legale Enteignung von Bankkunden (Teit I)
- Peter Frelenberg Geschäftsführender Gesellschafter Rhotham Vermögensgesellschaft

Deutschland mbH/Kölry www.rhotham.de -
Prolo§ als Übersicht mit den wichtiglsten Fakten
Von der Öffentlichkeit unbeachtet, verabschiedete der Bundestag arn10.12.2014 das Sanierungs-
und Abwicklungsgesetz. Dieses Gesetz ist von hoher Brisanz und betrifft Bankkunden. die sich
inSicherheit wiesenund dochiederzeitohne Gesenwehrenteisnetwerdenkönnen. DieVerabschie-
dung im Bundestag mutet fast klammheimlich an, erfolgte sie doch vor annähemd leerem Plenum
zu später Stunde ohne Aussprache! Regelungsinhalt: Eine neue 'Bankenrettungsanstalt' kann an-
ordnery bei möglicher Insolvenz einer systemrelevanten Bank Kundengelder einzuziehen oder in
AktienderBankzueinemvonihrfestgelegtenNennwertumzuwandeln.Interessanterweisewurde
in § 5 SAG festgehaltery dass alle Funktionsträger über das nach dem SAG ablaufende Verfahren
Stillschweigenz.uwahrenhaben. SelbstwiralsVermögensverwaltermüsstenschweigen.DieEin-
zigen, die ir-r die Offentlichkeit gehen könnteru sind die Bankkunden und natürlich die Verbraucher-
schützer, deren Stimme wir bei der Beratung des Gesetzes nicht vernommen haben. Sie haben Mög-
lichkeiteo es nicht so weit kommen zu lassen. Es besteht dringender Handlungsb edarf. zumSchutz
des Vermögens Ihrer Kunden!

Wer ist betroffen?
1.) Alle Privatkundenund FirmenkunderL die Einlagen ab 100.000€bei einer'systemrelevanten'
Bank führen. Die EinlagenkönnensichausverschiedenenPositionenzusammensetzen. Die Sum-
me aller Positionen ergeben die maßgebliche Einlage, welche, wenn sie 100.000 € überschreitet,
unter das SAG fallen.

'Sparbuch
. Festgeld
. Tagesgeld

.. Giroguthaben
. Sparverträge (auchVWL)
o Namensschuldverschreibungen

. und oftübersehen: Vorübergehend'geparkte' Liquidität aus einemWertpapierdepot!

Die Anderung des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetzes (EAEG) in das Ein-
lagensicherungsgesetz (EinSiG) zum 03.07 .2015 erweitert dies im wesentlichen nur um eine 'so-

ziale'Komponente. Danach sindbestimmte Erlöse aus Lebensereignissen, wiez. B. Verkauf desPri-
vathauses, Heirat, Scheidung, Renteneintritt, Ruhestand, Ktindigung etc. bis zur Höhe von 500.000- €
gesichert, aber nur für sechs Monate!

2.) Alle Aktionäre einer'systemrelevanten Bank'.
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Wieviel Zeit bleibt mir, im Ernstfall meine Aktien oder Einlagen bei meiner Bank abzuziehen?
Im Ernstfall wird es zuspät sein. Daher empfehlen sich vorbeugende Maßnahmen. Der Blickzu-
rück lohnt, z.B. am Beispiel Lehman Brothers. Die Bonität der damals drittgrößten Investment-
bank der USA wurde bis zum Zeitpunkt ihrer Insolvenz am 15.09.2008 von den drei großen ame-
rikanischen Ratingagenturen von 'A' bis 'A+' beurteilt. Selbst als Lehmann Brothers am 10.09.2008
(fünf Tage vor Insolvenz) einen Verlust für das dritte Quartal i. H. v. 3,9 Mrd. US-Dollar ankün-
digte, passierte quasi nichts. Zuriack zur Gegenwart: Die Deutsche Bank hat mit 6 Mrd. € den
größten Quartalsverlust ihrer Geschichte veröffentlichen müssen. Dieser Quartalsverlust ist we-
sentlich höher als der von Lehman Brothers damals. Auch wenn dies eine Folge davon sein mag,
dass der neue Vorstandsvorsitzende nunmehr mit dem eisernen Besen hin zum Besseren kehrt, ist
zubedenken,

. dass gem. § 5 SAG alle Verfahrensbeteiligten per Gesetz zum Stillschweigen angehalten sind,
wenn sie Systemgefährdung einer systemrelevanten Bank vermuten
. dass die Agenturen und der Markt genauso ahnungslos bleibery wie seinerzeit bei Lehman
Brothers
. dass selbst 9 Monate nach Inkrafttreten des SAG kaum jemand über dieses Gesetz und des-
sen Folgen für Vermögende ab 100.000 € spricht.

KundensystemrelevanterBankenwerdenhoffentlichden QuartalsabrechnungenfürerBankfortan
eine besondere Bedeutung beimessen, um rechtzeitig gehandelt haben zu können (sofern die Zeit
noch reicht).

Wesentliche Tücken des SAG in beispielhafter Darstellung - Was Sie tun können.
Empfehlen Sie Ihren Kunden umgehend zu prüfen, inwieweit sie betroffen sind:
. Gehört die Bank zu den von derEZB als 'bedeutend' eingestuften Banken?
. Unterhält Ihr Kunde in Gesamtsumme mehr als 100.000 € Einlagenbei dieser Bank?
. Wie hoch ist im Durchnitt der letzten 12 Monate die 'geparkte' Liquidität aus Ihrem Wertpapier-
depotbei dieser Bank? Bitte mit der Gesamtsumme Ihrer Einlagenbei dieser Bank addierenund
prüfen, ob das Ergebnis 100.000 € überschreitet.

Wir empfehlenin jedem Fall die StreuungvonEinlagen, DepotführungundAktienbeteili-
gung über verschiedene Banken. So gehen Sie auf 'Nummer sicher'. Unabhängige Vermö-
gensverwalter verfü ger' z. B . über exzellente Kontakte zu renommierten Verwahrstellen für
IhrDepotmitattraktivenKonditionenundzuverlässigerAbwicklung, dienichtindasRaster
'systemrelevanter' Banken f alIen.

Des weiteren gibt es sicherlich Alternativanlagen,
. die attraktiver sind oder
. die das Bestandsportfolio optim alergänzen oder
. die gar nicht erst von den Maßnahmen des SAG erfasst werden.

Beachten Sie gelegentlich entsprechender Beratschlagungen zum SAG grundsätzlich den Um-
fang Ihrer Genehmigungslage. Für Finanzinstrumente, die nicht der Bereichsausnahme des

§ 2 Abs. 6 S. L Nr. 8 KWG unterliegen (Beratung/Vermittlung von Investmentvermögenund
Vermögensanlagen nach KAGB) bedarf es der Genehmigungslage nach § 32 KWG! Hier bie-
ten sich Kooperationenz.B.von Family Offices o. ä. mit entsprechenden Genehmigungsträ-
gern ary was ggf. die Strukturierung der Verwahrstellen als ganzheitliches Berafungshandeln
in genehmigungsrechtlicher Hinsicht unproblematisch macht.
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- Beitrag wird fortgesetzt-
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Düsseldorl 13.71..2075 39. Jahrgang Beilage zu Nr. 46115

Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG)

Legale Enteignung von Bankkunden (Teil II)
- Peter Frelenberg Geschäftsftihrender Gesellschafter Rhotham Vermögensverwaltungs-

gesellschaft Deutschland mbH/Kölry www.rhotham.de -
Das §anze Drama mit Kulisse - Verbraucherschutzverbände sollten Stunn laufen!
Bei einer Bankenkrise können auch Sparer und Kleinaktionäre durch den Staat enteignet werden!
Der Verbraucher weiß:Bis 100.000 € pro Bankkunde und Bank gilt europaweit die Einlagensicherung, in
Deutschland gesetzlich geschützt durch das Einlagensicherungsgesetz. Daz:u gi1ot es die Entschädi.Sungs-
einrichtung Deutsc-lief Banken GmbI{, die Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Offent-
licher Banken Deutschlands GmbH und innerhalb der Sparkassengruppe und der Gruppe der Genos-
senschaftsbanken die sogenannte Institutssicherung, quasi als Patronatserklärung in Gegenseitigkeit der
Institute. Die Gewährsträgerhaftung durch die jeweiligen Gebietskörperschaften bei den Sparkassen wur-
de von der EU als unzulässige Subvention angesehen und mit der 'Brüsseler Konkordanz' vom 17.07.2A0L
mit Übergangsphasen abgeschafft. Danach besteht diese Gewährsträgerhaftung für Verbindlichkeiten mit
Fälligkeiten über den 31.12.2015 hinaus nicht mehr. Ab diesem Zeitpunkt hat die Rating Agentur Moody's
den Sparkassery Landesbanken und Landesbausparkassen gleichwohl ein Mindest-Rating in Höhe von
A1 (sog. Rating-Floor) in Anerkennung des solidarischen Sparkassen-Haftungsverbundes erteilt. Dieses
Drei-Säulen-System der Privatbankery der Genossenschaftsbanken und der Sparkassen in Deutschland
ist im intemationalen Vergleich einmalig. Allerdings. diese Ein.lagensicherungssysteme kommen in Deutsch-
land zusammengenommen nur auf annähernd 5 Milliarden €. Dem stehen Einlagen auf Konten von pri-
vaten Investoren und Unternehmen in Höhe von annähernd 3 Billionen € gegenüber. Das ist mehr als
das 500fache der Einlagensicherungssysteme. Eine wirklidre Systemkrise würde von den beri.ihmten 100.000
nur verschwindend wenig übrig lassen. Eine Staatsgarantie der Bundesrepublik Deutschland gibt es nicht.
Das politische Versprechen als warme Worte der Bundeskanzlerin auf der Höhe der Finanzkrise des Jah-
res 2008 von wörtlich "Wir sagzn den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafi.tr steht
die Bundesregierung ein!" konnte nur mentaler Beruhigung dienen. Schließlich eeht das EU-Recht vor, und
zukiinftis sollen sosar die fuhrenden deutschen Einlasensicherunsssvsteme nach dem Entwurf der Richt-
Lirie "DEosit lnsurance Scheme" (Edis) f;J.r alleLänder derEuro-Zonernitl',;.ften.

Ziel des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes
Essollte-nin AusfiitrrungdcrTü*ichtlinie 2O14reryETt(BRRD) und Verordntng-l{r. 806/201+(SRM) ge=

eignete Instrumente entwickelt werdery systemrelevante Institute und Finanzgruppery die in Schwierig-
keiten geraten sind, in einem geordneten Verfahren entweder zu sanieren oder abzuwickeln (BT-Drucks.
1812575). Weiter wird angeführt, dass die bestehenden Gesetze nicht ausreichend sind, wiewohl Deutsch-
land hier eine Vorreiterrolle spielen würde, implizierte Staatsgarantien für systemrelevante Institute und
damit Fehlanreize für die Eingehung unverhältnismäßig hoher Risiken zureduzieren. Steuerzahler, zu-
gleich Bankkundery sollen keine Fehlanreize schaffen, die Banker sich verselbständigen und Geschäfte be-
treiben lassen, die das Institut gefährden können.

Ein vereinfachender Vergleich der fiktiven Anwendung des SAG auf die Automobilwirtschaft
Ein VW-Kunde ist gegen Zak.lung des Kaufpreises für einen Volkswagen Gläubiger ztrLieferung eines
gesetzeskonformen 'Abgasfortbewegungsmittels'. Das Management war jedoch in seinen Absatzstrategien
Fehlanreizen unterlegeru ähnlich manchen Versprechungen bei der Lieferung von Finanzinstrumenten
oder dem Handel damit. Das Auto r,l.urde geliefert, der Fehlanreiz wurde offenbar, die Aktie sackte ab, und
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der Kunde, zugleich Aktionär, hatte den Sachmangelschaden einer zugesicherten Eigenschaft und als
Aktionär erhebliche Kursverluste.Jetzt ruft der Gesetzgeber eine Abwicklungsbehörde auf den Plan, die
nach weitgefassten Bewertungskriterien eine Systemrelevanz von Deutschlands größtem Autohersteller
für die deutsche Volkswirtschaft durchWegbrechen von ArbeitsplätzenlSozialabgaben/Steuereinnahmen,
Wegfalls einer wesentlichen Stütze der deutschen Automobilindustrie, der Zriieferer etc. inklusive, mithin
im Gefolge eine wesentliche Beeinträchtigung des Industriestandortes Deutschland sieht. Die Abwicklungs-
behörde erkennt ausvom Gesetzgeber festgelegten Bewertungsmechanismen mit eigenem Ermessenspiel-
raum eine mögliche Insolvenz, zieht die gesamten Abläufe an sictu entmachtet die Hauptversammlung der
AG und den Aufsichtsrat und weist die VW-Vorstände ary wie das Sanierungsgeschäft zu betreiben ist.
Dabei soll der Steuerzahler davor geschützt werdery zum Erhalt von Arbeitsplätzen und dem Erhalt ei-
ner Schlüsselindustrie Mittei zuzuschießen. Dazu sollen vielmehr sämtliche Gläubiger des VW-Konzerns
inklusive der geschädigten VW-Kunden und die Aktionäre herangezogen werden. Alle Hindernisse, die
dabei das Insolvenzrecht und das Aktienrecht bereiten könntery hat der Gesetzgeber hierfür eigens aus-
gehebelt. Damit würde der VW-Konzem als Aktienwert eine andere Klasse im DAX repräsentieren als sol-
che Aktienwerte, für die das Aktienrecht und das Insolvenzrecht vollumfänglich gilt.

In diesem fiktiven Beispiel stellt sich die Frage ob Wirtschaft ohne unternehmerisches Streben.
Krisenbewältigen zu wollen, auf einer Beamtenebene funktionieren kann? Weiß das Verwaltungs-
handeln einer Behörde über den Erlass entsprechender Verwaltungsakte mehr als jahrzehntelang
gewachsene Strukturen der Automobilindustrie? Umgemünzt auf die öffentlichen Hände, die z.B.
für den Bau von Flughäfen oder Philharmonien verantwortlich zeichnen, fragt sictu woher not-
wendiger Überblick kommen soll! Zugegeben, im Schwenk zurFinanzindustrie hinkt dieser Ver-
gleich. Geld zu drucken ist das Privileg des Staates, Automobile zu bauen nicht.

Für die Finanzindustrie hat Brüssel das aber. so wie im fiktiven VW-Beispiel dargestellt. als Lösung er-
dacht. Verwerfunsen an den Finanzmärkten durch svstemrelevante Institute ohne Beteilieuns des Steu-
erzahlers zu besesnen. Es eibt den Aktionär und den Gläubiser einer Bank. und den Steuerzahler. Der
Steuerzahler schafft per Staatsgarantie Fehlanreize. Soll er nicht, Frau Merkel soll auch nicht mehr von
Staatssarantien sprechen. Vielmehr sollen die Gläubieer der Bank, u. a. die Sparer und Kleinaktionäre
bluten. Dafür entsinnt sich der Gesetzgeber der Gläubigerstellung im Regelungszusammenhang des In-
solvenzrechts und des Aktienrechts als Hindernis. Dann muss eben gewährleistet werdery dass dieser Re-
gelungszusammenhang, der für alle Aktiengesellschaften und auch sonstige Rechtsformen gewerblicher
Betätigung im Insolvenzrecht gilt, ausgehebelt wird. So kann man dem Gläubiger der Bank im Staatsin-
teresse an den Kragen gehen und auch dem Aktionär, und zwar ohne seine angestammten Mitwirkungs-
rechte gem. Aktiengesetz. Der Bankkunde (womöglich gleichzeitig Aktionär) mit allen seinen Einlagen ist
derDumme.

Um im Bildzubleiben: Der VW-Käufer soll gefälligst selbst für sein'Abgas'/seine Wertminderwgl
Kursverluste eintretery wenn zu erkennen ist, dass VW als systemrelevant für die Automobilin-
dustrie saniert oder abgewickelt werden muss. Selbst die Aktienkurse bekommt er vorexerziert. Sie
werden mit der Wirkung eines Kapitalschnitts, der sonst die Hauptversammlung zustimmen müsste,
im Handstreich von Beamten entsprechend nach unten redigiert. Genau danach sehen die Regelun-
gen des SAG aus! Von oben herab wird verfügt, Aktionäre und Kunden der Banken als deren Gläu-
biger über ihre Einlagen für die Sanierung heranzuziehen, und das unter Ausschluss eines Insol-
venzverfahrens. Wegfinder in eigener Zuständigkeit ohne Anwendung der Vorschriften des Aktien-
rechts und des Insolvenzrechts ist die "Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung" als eigenstän-
dige Anstalt, zugeordnet der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Schon die BaFin

- verfügt(e) in ihrem Handelnnach dem Kreditwesengesetz und dem Wertpapierhandelsgesetziber
sehr weitgehende Rechtsgrundlagen, um alle für die Institutsbewertung erforderlichen Informatio-
nen zu erhalten und eingreifen zu können, wo sie es als notwendig erachtet. Bis zum 01.01.2015
unterlagen Banken denselben rechtlichen Bedingungen des Aktien- und Insolvenzrechtes wie VW
(heute noch). Auch das bisher gültige 'Kreditinstitute-Reorganisations'Gesetz' (KredReorgG) v.
09.12.2010ließ hier alles unangetastet sein. Es sollte vielmehr der Vorbeugung von Insolvenzen im
Bankensektor dienen.

- Beitrag wird fortgesetzt -
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Düsseldorf, 20.17.2015 39. ]ahrgang Beilage zuNr.47l15

Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (§}AG)

Legale Enteignungl von Bankkunden (Teil Iil)
- Peter Frelenberg Geschäftsführender Gesellschafter Rhotham Vermögensverwaltungs-

gesellschaft Deutschland mbH/Köln, www.rhotham.de -
In Teil II hatten wir bislang insbesondere dargestellt, dass von oben herab verfügt werden kann, dass Ak-
tionäre und Kunden der Banken als deren Gläubiger über ihre Einlagen für die Sanierung herangezogen
werden können, und das unter Ausschluss eines Insolvenzverfahrens. Wegfinder in eigener Zuständig-
keit ohne Anwendung der Vorschriften des Aktienrechts und des Insolvenzrechts ist die Bundesanstalt
für Finanzmarktstabilisierung als eigenständige Anstalt, zugeordnet der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht. Schon die BaFin verfügt(e) in ihrem Handeln nach dem Kreditwesengesetz
und dem Wertpapierhandelsgesetz über sehr weitgehende Rechtsgrundlagen, um alle für die Instituts-
bewertung erforderlichen Informationen zu erhalten und eingreTfen zukönnery wo sie es als notwendig
erachtet. Bis zum 01.01.2015 unterlagen Banken denselben rechtlichen Bedingungen des Aktien- und In-
solvenzrechtes wie Volkswagen (heute noch). Auch das bisher gültige 'Kreditinstitute-Reorganisations-
Gesetz' (KredReorgG) v. 09.12.2010 ließ hier alles unangetastet. Es sollte vielmehr der Vorbeugung von
Insolvenzen im Bankensektor dienen. Die Eingriffsrechte der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
als Abwicklunesbehörde sind entgegen dem zuvor gültigen'Kreditinstitute-Reorganisations-Gesetz'nach
dem Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) von anderem Kaliber.

Zunächst braucht sie umfängliche Informationsrechte, da sie entsprechend § 44 SAG gewäihrleisten
muss, jeweils akfuell alles über die vorhandenen Vermögenswerte und die Verbindlichkeiten des Ins-
tituts zu wissen. Führt dieses Wissen dazu,hier Bedenken sehen zu könnery greift § 62 Abs.2 SAG.
Die Behörde hat zu prüfen, ob der Bestand des Institutes gefährdet ist. Kommt sie hach einem im
Gesetzesrahmen wenig greifbaren'Prüfungskatalog'zu diesem Schluss, ist dies als Abwicklungs-
voraussetzung i. S.v. § 62 Abs.2 SAG anzusehen. Dann muss sie tätig werden. Ziel der Abwick-
lung ist die Abwendung einer Systemgefäihrdung und sogleich der Schutz öffentlicher Mittel (Steu-

em)und der Vermeidung deren Inanspruchnahme (§ 67 Abs.1u. 2 SAG).

Zur Abwendung einer Systemgefährdung kann die Abwicklungsbehörde im Wege einer Allgemeinver-
fügung nach § 137 SAG eine Abwicklungsanordnung mit dem Ziel der Sanierung erlassen. Für die Ab-
wicklungsfähigkeit eines Institutes ist die Sicht der Abwicklungsbehörde-entscheidend. Allein die Fest-
stellung der Möglichkeit, dass eine Insolvenz (wohlgemerkt, das Insolvenzrecht ist durch das SAG aus-
gehebelt) denkbar sein könnte, reicht aus, dass ein Institut nach § 57 Abs. 2 SAG abwicklungsfähig ist.
Dabei stehen weniger 'Rettungsmechanismen' im Vordergrund als vielmehr der Sinrr und Zweck der Ab-
wicklungsbehörde, in erster Linie die Staatsfinanzen zu schützen. Damit will das SAG von vorneherein
Fehlanreize für das Bankenhandeln vermeideru nach Meinung des Verfassers aber auch die Politik/den
Apparat vor dem Vorwurf schützen, nicht rechtzeitig gehanditt ruhaben.

Das Beamtentum in Deutschland setzt weltweit Maßstäbe

Der Verfasser selbst kann im Umgang mit den Aufsichtsbehörden nur Positives berichten. Jedoch stellt
sich die Frage, ob der zuständigen Beamtenschaft in Deutschland nicht zuviel zugemutet wird und wie
die Fürsorge des Dienstherrn dabei beschaffen sein kann?! Ein Beamter ist nach pflichtgemäßem Ermessen
zu gesetzestreuem Handeln verpflichtet. Wäre ihm als 'Unternehmer' ein Vorwurf zu machery wenn seine
Maßnahrnen in Ausführung der Gesetzeslage zu Misserfolgen führen? Sicher nein! Damit stellt sich aber
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: die Frage, ob gesetzgeberische Maßnahmen in einschränkender Regelungsdichte Beamte besser handeln

; lassen können als die Kräfte des Marktes, auch unter Berücksichtigung von Gefahren freien unternehme-
§ rischen Handelns, Missbrauch inklusive? Aktienrecht und Insolvenzrecht haben sich bewährt! Sollte das

: nicht auch Heilungskräfte für die Finanzwirtschaft auf dem Hintergrund bereits gegebener Regelungs-
Z clichten des KWG und WrrhG und sonstiger aufsichtsrechtlicher Maßreseln haben können?

E Zwischenereebnis

I Die Abwicklungsbehörde dient nur dem Schutz der Finanzen des Staates, unternehmerische Vorgehens-
cj weisen sind ihr insofern fremd. Auch wenn im Insolvenzlall die Aktionäre des Wertes ihrer Aktien regel-- 

mäßig verlustig gehen, ist hier zu beachtery dass quasi in einer 'Insolvenzvorstufe'nach § 57 Abs.2 SAG
(s. o.) Abwicklungsfähigkeit vorliegt, wenn der Abwicklungsbehörde eine Insolvenz auch nur möglich
erscheint. Damit wird den Organen der AG jede Möglichkeit genommen, eine Insolvenz noch abbiegen zu

' können (§ 99 Abs. 4 SAG). Hinzu kommt, das Insolvenzrecht ist interessensneutral, die Abwicklungs-
behörde interessensgebunden, und, vergegenwärtigt man die Insiderregeln. ist der Staat mit seiner Fa-
cuitas nach dem SAG (Informationsrechte) ein früher Insider. Aktien. die nicht den gleichen Bedingun-
sen. hier des Aktienrechts. unterliesen. werden semeinhin vom Börsenhandel aussesetzt. Soll das auch
für Bankaktien gelten (müssen)? Weiter: Die Abwicklungsbehörde wird u. a. die Aktien herabschreiben
(§ 89 SAG) und sie ohne Börsenzutun automatisch wieder zum regulierten Markt zulassen (§ 106 SAG).
Das will kein Börsianer, Ertrag wird so nicht generiert. Für eine Sanierung muss Ertrag her, aber Geld
durch neue Aktien wird es erst recht nicht geben. 'Berücksichtigungsfäihige Verbindlichkeiten' gegenüber
Bankkunden sind jetzt die Quelle, per 'Gläubigerbeteiligung' quasi als Zwangsmaßnahme des Staates.

Zusammenfassung

Die Eingriffsmöglichkeiten des Staates in das Insolvenzrecht und die Organe einer (Bank-)Aktiengesell-
schaft, u. a. auch über einen nach den §§ 12 ff. SAG von der Bank zu erstellenden Sanierungsplan - unter
Anweisung des entmachteten Vorstands alsZuarbeiter - nach komplizierten Verfahrensweisen unter ab-
soluter Behördenägide zeigen staatswirtschaftliche Züge. Das SAG stellt einen weitgehenden Eingriff in das
Aktienrechtiin die Führung von privatwirtschaftlich organisierten Bankunternehmen dar, beschneidet die
Privatautonomie und verprellt Sparer. Geld braucht Vertrauen. Vertrauen wird durch die Möglichkeit,
mittlere Sparer. institutionelle Investoren, wie z. B. Versicherungen, Pensionskassen etc.. quasi enteig-
nen zu können, nicht geschaffen.

Epilos und was Sie für Kunden tun sollten

Es seht darum, keinen Schaden durch'berücksichtisunqsfähiee VerbindUchkeiten' sesenüber systenuc
levanten Banken zu erleiden. Systemrelevant dürften alle Großbanken seiry womöglich sogar alle Insti-
tute, die unter der Aufsicht der EZB stehen. In § 91 Abs. 2 SAG ist geregelt, was keine 'berücksichtigungs-
fähige Verbindlichkeiten' sind. Gem. § 91 Abs. 2 Nr. 3 SAG gehören Kundendepots nicht dazu, weil hier
ein Aussonderungs-/Absonderungsrecht zugunsten der Kunden besteht. Ebenso nicht unter 'berück-
sichtigungsfähige Verbindiichkeiten' fallen Sondervermögen wie Organismen für gemeinsame Anlagen
in Wertpapieren (OGAW UCIT).

ACHTUNG

Nicht unter den Ausnahmetatbestand fallen geparkte Kundengelder etwa aus dem Verkauf von Wertpa-
pierery die auf einem Bankkonto liegery auch nicht solche, die aus dem Verkauf von Anteilen an OGAW's/
UCIT's herrühren. Sämtliche Anlagepositionen sind dahingehend zu überprüferu ob sie von der Gläu-
bigerhaftung ausgenommen sind und wem man welches Geld anvertraut. Ausweichmöglichkeiten inner-
halb der EU bestehen nicht. Nota bene: Auch institutionelle Investorery allen voran die (Lebens-)Versi-
cherer, können in ihrem eigenen Bereich systemrelevant seiry sind aber vom SAG hinsichtlich ihrer Ein-
lagen bei einem Bankencrash u. U. gehindert, füren Aufgaben und Verpflichtungen selbst 'systemrelevant'
nachkommett zu können. Entsprechende Sorgen werden von Vermögensverwalfungskunden geäußert.
Es gibt Lösungen! Rhotham schaut als unabhängiger Finanzportfolioverwalter genau hin, ob Bankaktien
nach vorliegender Erkenntnislage womöglich übergewichtet sind und ob dem Abwicklungs-/Sanierungs-
modus für systemrelevante Banken nach dem SAG nicht besser weitsichtig vorgebeugt werden muss, sollen
die verwalteten Vermögenswerte in Extremsituationen erhalten bleiben.

Namentlich Beiträge geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.
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